
 
 
Bericht aus der Sitzung des Gemeinderates vom 19. Juni 2018 

 

Hochwasserschutzmaßnahmen in Knittlingen und den Stadtteilen 

a) Fortschreibung der Flussgebietsuntersuchung Saalbach/HWS-Konzeption Stadt 

Knittlingen 

b) Honorarvorschlag Geländeaufnahmen und Überprüfung der Machbarkeit von 

Hochwasserschutzmaßnahmen 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass der vorgestellten Hochwasserschutz-

Konzeption für die Stadt Knittlingen zugestimmt wird und dass das Büro Wald + Corbe wird 

mit den Planungsaufgaben Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Grundlage des Angebotes 

vom 02.05.2018 (Gesamtkosten 18.242,70 €) beauftragt wird. 

 

 

 

Aufstellung der Vorschlagsliste nach § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes – GVG – 

für Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 

 

Der Gemeinderat stellt die Vorschlagsliste für die Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 
2023 (2/3-Mehrheit notwendig gemäß § 36 Absatz 1, Satz 1 GVG) auf.  
 

Die Vorschlagsliste wurde allumfassend gewählt.  

 

 

Ausscheiden von Herrn Dr. Joachim Leitz aus dem Gemeinderat der Stadt Knittlingen 

hier: Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß § 31 in 

         Verbindung mit § 16 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

 

Herr Dr. Joachim Leitz wird zum 30.06.2018 wegen Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß 

§ 31 in Verbindung mit § 16 Absatz 1 GemO aus dem Gemeinderat ausscheiden. 

 

 

 

Nachrücken von Herrn Dirk Müller in den Gemeinderat der Stadt Knittlingen 

Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes Gemäß § 31 in 

Verbindung mit § 16 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

 

Herr Dirk Müller wird nicht in den Gemeinderat nachrücken aufgrund von Vorliegen eines 

wichtigen Grundes gemäß § 31 in Verbindung mit § 16 Absatz 1 GemO. 

 

 

 



 
 
 

Altes Schulhaus Freudenstein, Diefenbacher Straße 42, 75438 Knittlingen-Freudenstein 

Umnutzung von 2 Nutzungseinheiten und Einbau Zentralheizung 

hier: Vergabe von Arbeiten 

a) Malerarbeiten 

b) Trockenbauarbeiten 

c) Fensterarbeiten 

d) Heizungsarbeiten 

e) Sanitärarbeiten 

f) Elektroarbeiten 

 

Es wird einstimmig beschlossen, die Arbeiten für die Gewerke 

a) Malerarbeiten an die Fa. Comino, Zaisenhausen zum Angebotspreis von 17.568,23 € zu  

    vergeben und die Gewerke 

b) Trockenbauarbeiten  

c) Fensterarbeiten 

d) Heizungsarbeiten 

e) Sanitärarbeiten  

f) Elektroarbeiten  

jeweils an die günstigste Bieterin zu vergeben. 

 

 

 

 

Bauvorhaben auf Umbau und Sanierung des bestehenden Wohnhauses; Erweiterung 

des Wohnhauses im Erdgeschoss; Aufbau einer Dachgaube im Dachgeschoss auf den 

Flst. 907/2, 908 und 908/2, Diefenbacher Straße 37 in 75438 Knittlingen OT Freudenstein 

 

Dem Bauvorhaben auf Umbau und Sanierung des bestehenden Wohnhauses; Erweiterung 

des Wohn-hauses im Erdgeschoss und Aufbau einer Dachgaube im Dachgeschoss auf den 

Flst. 907/2, 908 und 908/2, Diefenbacher Straße 37 in 75438 Knittlingen OT Freudenstein 

wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

Antrag auf Befreiung zur Errichtung eines verfahrensfreien Bauvorhabens / 

Verlängerung der bestehenden Terrasse 2,40 m Länge x 3,00 m Breite Richtung 

Haydnstraße, Anbringung einer Glas-Holzkonstruktion mit Überdachung auf Flst. 

10771, Haydnstraße 30, 75438 Knittlingen 

Der Verlängerung der bestehenden Terrasse 2,40 m Länge x 3,00 m Breite Richtung 

Haydnstraße und Anbringung einer Glas-Holzkonstruktion mit Überdachung auf Flst. 10771, 

Haydnstraße 30 in 75438 Knittlingen außerhalb des Baufensters wird einstimmig zugestimmt 

und die erforderliche Befreiung erteilt. 

 



 
 
 

 

 

Bauvorhaben zum Umbau und Aufstockung eines bestehenden Firmengebäudes auf 

Flst. 574/5, Brettener Straße 14/1 in 75438 Knittlingen 

 

Dem Bauvorhaben zum Umbau und Aufstockung eines bestehenden Firmengebäudes auf 

Flst. 574/5, Brettener Straße 14/1 in 75438 Knittlingen wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

 

 

Zustimmung zur Annahme von Spenden 

 

Der Annahme von Spenden in Höhe von 300,00 € wird einstimmig zugestimmt. 

 

 


